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Anhang 2: Tierhaltungsanlagen (Art. 4 Abs. 1 lit. g) 

(Stand 1. Januar 2012) 

1. Innerhalb von Bauzonen 

Als Tierhaltungsanlagen, die erhebliche Luftverunreinigungen verursachen, gelten 
Anlagen zur Tierhaltung mit einer Kapazität für so viele Tiere, dass diese insgesamt 
eine Geruchsbelastung (GB) von mehr als 4 verursachen. 

2. Ausserhalb von Bauzonen 

Als Tierhaltungsanlagen, die erhebliche Luftverunreinigungen verursachen, gelten 
Anlagen zur Tierhaltung mit einer Kapazität für so viele Tiere, dass diese insgesamt 
eine Geruchsbelastung (GB) von mehr als 6 verursachen. 
Die Geruchsbelastung (GB) wird gemäss den geltenden Empfehlungen über Min-
destabstände von Tierhaltungsbetrieben der Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Agrarwirtschaft und Landtechnik, Tänikon, aufgrund der Anzahl Tiere und der Ge-
ruchsbelastungsfaktoren für die verschiedenen Tierarten ermittelt. 
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